
 
 

28. Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten 
in Deutschland vom 17. Juni 2014 in Hamburg 

 

Entschließung: Keine Flucht vor der Informationsfreiheit ins Privatrecht! 
 
 
Es ist für weite Bereiche der Rechtsordnung anerkannt, dass der Staat sich nicht durch Wahl einer 

privaten Rechtsform seiner verfassungsrechtlichen Bindungen entledigen kann. Für das Recht 

aller Bürgerinnen und Bürger, sich voraussetzungslos über staatliches oder kommunales Handeln 

zu informieren, gilt dies leider nicht in gleichem Maße. Entscheidet sich der Staat für eine formale 

Privatisierung und erledigt eine öffentliche Aufgabe durch eine juristische Person des Privatrechts, 

so ist diese nach vielen Informationsfreiheitsgesetzen nicht direkt auskunftsverpflichtet. 

Informationszugang muss für alle Unter- lagen gelten, die im Zusammenhang mit der Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben stehen. Dabei darf es nicht darauf ankommen, ob die Aufgaben durch 

Behörden oder durch Private, an denen die öffentliche Hand mehrheitlich beteiligt ist, 

wahrgenommen werden. Ebenso wenig kommt es auf die Rechtsform an, in der jeweils gehandelt 

wird. 

 
Da häufig gerade die Bereiche privatisiert werden, die über große Finanzvolumina verfügen, ist 

hier die Herstellung von Transparenz hinsichtlich der Verwendung öffentlicher Steuermittel 

besonders wichtig. Bereits 2003 hatten die Informationsfreiheitsbeauftragten die Gesetzgeber im 

Bund und in den Ländern dazu aufgerufen, die Herstellung von Transparenz nicht davon abhängig 

zu machen, in welcher Form die öffentliche Aufgabe erledigt wird. Leider ist diese Forderung 

längst nicht überall umgesetzt worden. Es gilt weiterhin: Für die Auskunftsverpflichtung sollte 

allein entscheidend sein, ob es sich um eine staatliche oder kommunale Aufgabe, insbesondere 

eine der Grundversorgung handelt. Bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben müssen Ansprüche auf 

Auskunft auch direkt gegenüber den Unternehmen geschaffen werden. 

 
Die Anwendung der Informationsfreiheitsgesetze darf nicht von der Rechtsform abhängen, in der 

öffentliche Aufgaben erledigt werden. Eine Flucht vor der Informationsfreiheit in das Privatrecht 

ist mit einem modernen Staatsverständnis nicht zu vereinbaren. 

 


